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I. Vertragsabschluss 

1. Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Anwendung auf alle 
Rechtsgeschäfte zwischen der Rhea Vendors Servomat Vertriebs- und Bera-
tungs GmbH. (im Folgenden: „wir“) und ihren Kunden (im Folgenden: „Besteller“), sofern 
diese ein Unternehmen betreiben und das betreffende Rechtsgeschäft für sie zum Betrieb 
ihres Unternehmens gehört (Business-Kunden). 
2. Die hier vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten – soweit in dem 
betreffenden künftigen Vertrag nichts anderes vereinbart wird – auch für alle künftigen 
Rechtsgeschäfte mit den betreffenden Kunden, ohne Rücksicht darauf, ob wir in jedem 
einzelnen Falle auf sie Bezug nehmen. 
3. Einkaufsbedingungen oder anders lautende Bedingungen des Bestellers gelten nur 
dann, wenn wir diese schriftlich bestätigen. 
4. Alle unsere Angebote, insbesondere solche in Katalogen, Verkaufsunterlagen oder im 
Internet, sind unverbindlich. Sie sind rechtlich als Aufforderung zur Abgabe von Angebo-
ten anzusehen. Aufträge sind angenommen, wenn sie durch uns entweder schriftlich 
bestätigt oder unverzüglich nach Auftragseingang ausgeführt werden. Der Inhalt unserer 
Auftragsbestätigungen ist vom Empfänger zu prüfen und verpflichtet diesen zur unverzüg-
lichen Rüge von Abweichungen zu der von ihm übermittelten Nachricht, widrigenfalls das 
Geschäft mit dem von uns bestätigten Inhalt zustande kommt. Der Vertragsinhalt richtet 
sich daher nach unserer Auftragsbestätigung, soweit eine solche nicht ergeht, nach 
unserem Lieferschein.  
5. Der Mindestbestellwert beträgt EUR 300,00. Bei Unterschreiten dieses Mindestbestell-
wertes sind wir berechtigt, eine Manipulations-Gebühr iHv EUR 15,00 pro Faktura bzw 
Lieferung zu verrechnen, um unsere Nebenkosten abdecken zu können. 
6. Maß-, Gewichts- und Leistungsangaben, Abbildungen sowie Zeichnungen gelten 
annähernd, wenn sie von uns nicht als verbindlich bezeichnet werden.  
7. An Kostenvoranschlägen, Konstruktionszeichnungen und anderen Unterlagen behalten 
wir uns eigentums- und urheberrechtliche Verwertungsrechte uneingeschränkt vor; sie 
dürfen Dritten nur mit unserer Zustimmung zugänglich gemacht werden und sind bei 
Nichtzustandekommen eines Vertrages unverzüglich zurückzusenden.  
8. Zusätzliche Vereinbarungen - auch mit unseren Vertretern, Außendienstmitarbeitern 
oder sonst Beauftragten - bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer ausdrücklichen schriftli-
chen Bestätigung. 
9. Konstruktions- oder Formänderungen bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, 
sofern es sich um unwesentliche Leistungsänderungen handelt und diese für den Bestel-
ler zumutbar sind. 

II. Lieferung  

1. Lieferfristen beginnen erst nach restloser Klärung aller Ausführungseinzelheiten zu 
laufen. Die Einhaltung der Lieferfristen setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des 
Bestellers voraus, insbesondere die Leistung einer vereinbarten Anzahlung und die 
rechtzeitige Zurverfügungstellung von Unterlagen.  
2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand unser 
Werk oder bei Direktlieferungen das Werk des Vorlieferanten verlassen hat oder die 
Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Nachträgliche Änderungs- und Ergänzungswünsche 
des Bestellers verlängern die Lieferzeit angemessen. Bei Lieferverzögerungen aufgrund 
höherer Gewalt oder aufgrund von Ereignissen, an denen uns kein Verschulden trifft und 
die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder zeitweise unmöglich machen - hierzu 
gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen, Transportstörun-
gen usw. -, auch wenn sie bei unseren Lieferanten oder Unterlieferanten eintreten, 
verlängert sich die vereinbarte Frist in angemessenem Umfang. Besteht das Leistungs-
hindernis über 3 Monate hinaus, so besteht für beide Vertragsparteien das Recht, ganz 
oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlos-
sen. Das Gleiche gilt, wenn wir von unserem Lieferanten nicht oder nicht rechtzeitig 
beliefert werden, ohne dass uns hieran ein Verschulden trifft. Wenn eine Lieferung in 
Folge von Lieferschwierigkeiten und/oder Preiserhöhungen bei unseren Vorlieferanten 
oder beim Produzenten nicht möglich ist, sind wir berechtigt, ohne jede Ersatzpflicht vom 
Vertrag zurückzutreten. 
3. Teillieferungen und -leistungen sind in zumutbarem Umfange zulässig. 
4. Im Falle der Versendung der Ware erfolgt die Lieferung nach unserer Wahl, insbeson-
dere per Paketdienst, Post, Bahn oder Frachtführer. Im Falle der Versendung per Nach-
nahme sind wir berechtigt, sachdienliche Versicherungen auf Kosten des Bestellers 
abzuschließen. 
5. Wir sind bemüht, vereinbarte Lieferfristen einzuhalten. Sofern wir Lieferfristen schuld-
haft überschreiten, ist der Besteller verpflichtet, uns eine angemessene, zumindest 
vierwöchige, Nachfrist zu setzen. Nach Ablauf dieser Nachfrist kann der Besteller vom 
Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen Briefes geltend zu ma-
chen. Das Rücktrittsrecht bezieht sich nur auf den Lieferungs- oder Leistungsteil, für den 
Verzug vorliegt. Für die Geltendmachung eines Verzögerungsschadens und eines 
Schadens wegen Nichterfüllung gilt Ziff. VI entsprechend.  
6. Verzögert sich der Versand aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, so lagern 
wir die Ware auf Gefahr und Kosten des Bestellers für maximal 1 Monat, wobei wir 
berechtigt sind, ein Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Rechnungsbetrages für jeden 
angefangenen Monat, höchstens jedoch 5 % des Rechnungsbetrages zu verlangen. Die 
Geltendmachung eines höheren Schadens ist dadurch nicht ausgeschlossen. Dem 
Besteller bleibt der Nachweis gestattet, dass kein oder ein wesentlich niedrigerer Scha-
den entstanden ist. Gleichzeitig sind wir berechtigt, entweder auf Vertragserfüllung zu 
bestehen oder nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten 
und die Ware anderweitig zu verwerten. Im Falle einer Verwertung gilt eine Konventional-
strafe von 20% des Rechnungsbetrages (exklusive USt) als vereinbart. 
7. Wenn der Besteller schuldhaft die Erfüllung des Vertrages verweigert, sind wir berech-
tigt, Schadensersatz in Höhe von 20 % der Auftragssumme ohne Mehrwertsteuer zu 
verlangen. Die Geltendmachung eines höheren Schadens ist dadurch nicht ausgeschlos-
sen. Dem Besteller bleibt der Nachweis gestattet, dass kein oder ein wesentlich niedrige-
rer Schaden entstanden ist.  
8. Unsere Haftung für Verzugsschäden ist mit 0,5 % des Werts der im Verzug befindli-
chen Lieferung, maximal jedoch 5 % des Werts desjenigen Teils der Lieferung, der nicht 
rechtzeitig geliefert wurde, begrenzt. 

III. Preise, Zahlungsbedingungen, Aufrechnung und Abtretungsverbot 

1. Preise gelten rein netto ab Werk („ex works“ INCOTERMS 2010) einschließlich Verla-
dung zuzüglich der Mehrwertsteuer in jeweiliger gesetzlicher Höhe. Sämtliche Transport- 

und Verpackungskosten, Fracht- und Versicherungsspesen sowie allfällige Montage- 
oder Aufstellungskosten werden gesondert berechnet. Ist die Rücknahme der Verpa-
ckung vereinbart, so hat die Rücksendung fracht- und spesenfrei umgehend und in 
einwandfreiem Zustand zu erfolgen. 
2. Alle durch unsere Lieferungen und Leistungen im Lande des Bestellers entstehenden 
Zölle, Steuern oder ähnliche Abgaben sind vom Besteller zu tragen. 
3. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu erhöhen, wenn nach 
Vertragsschluss Kostensteigerungen, insbesondere Steigerungen von Material- und 
Rohstoffpreisen, Personal-, Herstellungs- und Transportkosten eintreten. Diese werden 
wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.  
4. Unsere Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungslegung spesen- und 
abzugsfrei zur Zahlung fällig. Überweisungen gelten erst mit Eingang des Betrages auf 
unserem Konto als Zahlung. Die Annahme von Wechseln oder Schecks erfolgt nur nach 
schriftlicher Vereinbarung, lediglich zahlungshalber und schließt einen Skontoabzug aus. 
Diskontzinsen, alle Diskont-, Bank- und Einziehungsspesen sowie sämtliche sonstige mit 
unbaren Zahlungen verbundenen Kosten gehen ausschließlich zu Lasten des Bestellers. 
5. Bei Zahlungsverzug des Bestellers sind wir berechtigt, nach unserer Wahl den Ersatz 
des tatsächlich entstandenen Schadens oder Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu 
begehren. Dies sind bei Unternehmern 9,2 % pa über dem Basiszinssatz. Wir sind auch 
berechtigt, im Fall des Zahlungsverzugs des Bestellers ab Gefahrenübergang Zinseszin-
sen zu verlangen. Der Besteller verpflichtet sich für den Fall des Zahlungsverzuges, die 
uns entstehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden 
Rechtsverfolgung notwendig sind, zu ersetzen. Dies umfasst - unbeschadet darüber 
hinausgehender Betreibungskosten (iSd § 1333 Abs 2 ABGB) - jedenfalls einen Pau-
schalbetrag von EUR 40,– als Entschädigung für Betreibungskosten gem § 458 UGB. Die 
Geltendmachung weitergehender Rechte und Forderungen bleibt davon unberührt. Bei 
Verzug des Bestellers mit einer (Teil)Zahlung sind wir berechtigt, offene, aber noch nicht 
fällige Rechnungsbeträge sofort fällig zu stellen und/oder Vorauszahlung oder Sicher-
heitsleistung für künftige Lieferungen und Leistungen zu verlangen. 
6. Wir sind berechtigt, bei mehreren offenen Verbindlichkeiten des Bestellers einlangende 
Geldeingänge aus eigenem zu widmen. 
7. Der Besteller darf lediglich mit von uns unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Ansprüchen aufrechnen.  
8. Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes wegen streitiger oder nicht 
rechtskräftig festgestellter Gegenansprüche ist ausgeschlossen, sofern diese Ansprüche 
nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruhen.  
9. Zahlungen dürfen nur an uns erfolgen. Ansprüche gegen uns dürfen nicht abgetreten 
werden. 
10. Alle von uns empfohlenen, unverbindlichen Verkaufspreise sind Bruttopreise (ein-
schließlich Mehrwertsteuer), auf deren Basis wir dem rheavendors-servomat-Fachpartner 
Rabatte gewähren. Diese Rabatte sind festgelegt in dem rheavendors-servomat-
Fachpartner Tarif- und Konditionskonzept, derzeit mit der Nummer 04/10. Die 
rheavendors-servomat-Fachpartner-Rabatte in den einzelnen Tarifen setzen sich zu-
sammen aus dem WiederVerkaufs-Rabatt und dem Mangel-Ablöse-Rabatt, letzterer 
grundsätzlich in Höhe von 5 %. 

IV. Transport, Gefahrenübergang 

1. Die Auslieferung der Ware erfolgt grundsätzlich ab unserem Werk in Brown Boveri 
Strasse 6, A 2351 Wiener Neudorf. Der Besteller ist verpflichtet, unsere Lieferungen und 
Leistungen abzunehmen. Wir liefern unversichert. Bei Lieferung von Waren geht die 
Gefahr auf den Besteller über, auch wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist, sobald der 
Liefergegenstand dem Spediteur oder der sonstigen Versandperson übergeben wurde, 
im Falle des Annahmeverzugs des Kunden ab Versandbereitschaft, jedenfalls dann, 
sobald die Ware unser Werk verlassen hat. Dies gilt auch für Teillieferungen. Verzögert 
sich der Versand aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr auf 
den Besteller mit Meldung der Versandbereitschaft über. Gleiches gilt entsprechend, 
wenn die Ware ab Werk eines von uns beauftragten Dritten geliefert wird. 
2. Lieferungen, gleich, ob sie von uns ab Werk oder ab Werk von uns beauftragter Dritter 
durchgeführt werden, erfolgen auf Gefahr und Rechnung des Bestellers.  
Eventuelle Transportschäden sind vom Empfänger vor Bezahlung der Fracht und vor 
Annahme des Gutes dem Transporteur gegenüber zu rügen. Beschädigungen oder 
Minderungen des Gutes, die bei der Annahme äußerlich nicht erkennbar sind, hat der 
Empfänger dem Frachtführer binnen 1 Woche nach Anlieferung anzuzeigen.  

V. Mängelrüge, Gewährleistung 

1. Beschaffenheitsangaben, z. B. über Abmessungen, Gewicht und sonstige technischen 
Angaben verstehen sich nur als Beschaffenheitsbeschreibungen und bedeuten nicht die 
Übernahme einer Garantie. Der Besteller hat eigenverantwortlich zu prüfen, ob die 
gelieferte Ware für seine Zwecke geeignet ist. Geringfügige technische Änderungen 
sowie Abweichungen von Zeichnungen und Katalogen gelten vorweg als genehmigt. 
2. Die von uns gelieferte Ware ist unverzüglich nach Eingang von dem Besteller auf 
Menge, Mängel und Beschaffenheit sorgfältig zu untersuchen. Sie gilt als genehmigt, 
wenn erkennbare Beanstandungen nicht unverzüglich, spätestens innerhalb von einer 
Woche schriftlich nach Wareneingang bzw, wenn sich eine Beanstandung später zeigt, 
nach Entdeckung uns gegenüber gerügt werden. Dies gilt nicht, wenn ausdrücklich eine 
Abnahme vereinbart wurde. Die Rüge ist ausreichend zu begründen und mit Beweismate-
rial zu belegen. 
3. rheavendors-servomat beliefert nahezu ausschließlich rheavendors-servomat-Fach-
Partner; das sind Firmen mit Branchen-Fach-Know-how, geschultem technischen Perso-
nal und mit Ersatzteilverfügbarkeit vor Ort. Der servomat-Fach-Partner ist an kein Ver-
kaufs-/Servicegebiet, Verkaufskonzept oder sonstige Auflagen gebunden. 
4. Der rheavendors-servomat Fachpartner erhält auf die Dauer von 12 Monaten, im 
Fachpartner- und Premium-Tarif auf die Dauer 24 Monaten, ab Gefahrenübergang alle 
mangelhaften Einzelteile (gemäß Beschaffenheitsbeschreibung, ausgenommen Ver-
schleißteile) kostenfrei von uns umgetauscht. Das Vorliegen von Mängeln ist vom Bestel-
ler nachzuweisen. § 924 ABGB und § 933b ABGB finden keine Anwendung. Der Um-
tausch geschieht dadurch, dass wir die uns zugesandten mangelhaften Einzelteile 
unentgeltlich gegen mangelfreie Einzelteile umtauschen und diese auf unsere Kosten 
zusenden. Weiterhin gewähren wir in diesem Falle einen Mangel-Ablöse-Rabatt von 5 % 
aus dem jeweiligen Netto-Neuwert der von uns gelieferten Ware. Mit diesem Mangel-
Ablöse-Rabatt sind alle weiteren Mangelansprüche uns gegenüber abgegolten.  
5. Im Fall des Fehlschlagens, d.h. der Unmöglichkeit, der ernsthaften und endgültigen 
Verweigerung, der unzumutbaren Verzögerung oder des vergeblichen Versuchs der 
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Nachbesserung oder des Austauschs, steht dem Besteller das Recht zu, den Kaufpreis 
zu mindern oder nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten. Eine unzumutbare 
Verzögerung liegt vor, wenn der Unternehmer die Nacherfüllung nicht innerhalb einer 
gesetzten, angemessenen Frist erbringt.  
6. Die Gewährleistung erlischt, wenn der Besteller oder ein von uns nicht ermächtigter 
Dritter Änderungen oder Instandsetzungen an der Ware vorgenommen hat. Die Gewähr-
leistung entfällt weiters, wenn Betriebs- oder Wartungsvorschriften nicht befolgt, Geräte 
extremer Verschmutzung, Feuchtigkeit oder Hitze ausgesetzt, die Geräte an untaugli-
che, unzulängliche, nicht normgerechte oder nicht abgenommene Montagekonstruktio-
nen, Verkabelungs- und Stromsysteme angeschlossen, Änderungen an den Produkten 
vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Gebrauchsmaterialien verwendet werden, 
welche nicht den Originalspezifikationen entsprechen oder die Ware übermäßig bean-
spruchen. Die Gewährleistung entfällt überdies dann, wenn der Besteller das erworbene 
Gerät unter Verletzung einer Plombe (bzw Versiegelung) öffnet. 
7. Zur Vornahme der Leistungen aus der Gewährleistung hat der Besteller auf seine 
Kosten und Gefahr die Ware an uns zu liefern und bei uns wieder abzuholen. Besteht 
der Besteller auf Reparatur vor Ort, werden die Anfahrtskosten in Rechnung gestellt. 
8. Wir haften nicht für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwen-
dung, natürliche Abnützung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder Lagerung 
entstanden sind.  
9. Beruht ein Mangel auf unserem oder einem uns zurechenbaren Verschulden, kann 
der Besteller unter den in Ziff. VI. bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz verlan-
gen. 
10. Für im Einzelfall mit dem Besteller vereinbarte Lieferung gebrauchter bzw verbilligter 
Waren bzw vereinbarungsgemäß gelieferter Ausschuss- und Partieware wird keine wie 
immer geartete Gewährleistung, Garantie oder Haftung übernommen. 
11. Sollte in der Auftragsbestätigung eine Garantiezusage (es handelt sich hierbei 
jedenfalls nur um einen „unechten Garantievertrag“) enthalten sein, so umfasst diese 
keinesfalls Verschleißteile (wie zB Dichtungen etc), Schäden, die durch ungeeignete 
oder unsachgemäße Verwendung, natürliche Abnützung oder fehlerhafte oder nachläs-
sige Behandlung oder Lagerung entstanden sind. Die Garantiezusage ist derart zu 
verstehen, dass wir für Mängel (ausgenommen die zuvor aufgezählten Fälle) einstehen, 
die innerhalb der vereinbarten Garantiefrist nach Übergabe auftreten und innerhalb 
dieser Frist geltend gemacht werden. 

VI. Haftung 

1. Soweit dies nicht gegen zwingendes Recht verstößt und soweit in diesen Bedingungen 
nichts anderes geregelt ist, haften wir nur für den Ersatz von Schäden, die wir grob 
fahrlässig oder vorsätzlich verursacht haben.  
2. Dies gilt nicht, (i) wenn der Schaden durch schuldhafte Verletzung einer vertragswe-
sentlichen Pflicht in einer das Erreichen des Vertragszweckes gefährdenden Weise 
verursacht worden ist 
 (ii) wenn wir hinsichtlich des Liefergegenstandes eine Beschaffenheit - auch für eine 
bestimmte Dauer - garantiert haben, (iii) für den Ersatz von Personenschäden, (iv) soweit 
es sich um versicherbare Schäden handelt und uns der Abschluss einer Versicherung 
möglich oder zumutbar gewesen ist, oder (v) soweit wir nach dem Produkthaftungsgesetz 
haften. 
3. Bei einer Haftung wegen fahrlässiger Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
(Pkt VI.2.(i)), ist die Haftung auf denjenigen Schaden beschränkt, mit dessen Entstehen 
wir bei Vertragsabschluss aufgrund der uns zu diesem Zeitpunkt bekannten Umstände 
typischerweise rechnen mussten. 
4. Bei grober Fahrlässigkeit ist die Haftung der Höhe nach mit dem Wert der Warenliefe-
rung, maximal jedoch mit jener Summe beschränkt, die durch unsere Betriebshaftpflicht-
versicherung gedeckt ist. 
5. Für mittelbare Schäden, entgangenen Gewinn, Zinsverluste, unterbliebene Einsparun-
gen, Folge- und Vermögensschäden und Schäden aus Ansprüchen Dritter haften wir 
nicht. 
6. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem 
Umfang zugunsten unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten, Erfüllungsgehil-
fen und sonstigen Beauftragten.  
7. Die Verjährungsfrist für sämtliche Schadenersatzansprüche gegen uns, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, beträgt 12 Monate ab Kenntnis von Schaden und Schädiger, 
soweit wir nicht wegen Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder für Schäden aus der 
Verletzung von Leben, Körper oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsge-
setz haften.  

VII. Eigentumsvorbehalt 

1. Alle Liefergegenstände bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unserer gesamten, 
auch zukünftigen Forderungen aus der Geschäftsverbindung unser Eigentum. Der 
Besteller erkennt ausdrücklich an, dass Zahlungen jeweils als Teilzahlung für die Gesam-
trechnung, nicht jedoch für einzelne Positionen der Rechnungen des Verkäufers anzuse-
hen sind.  
2. Jede Verpfändung oder Sicherungsübereignung unserer unter Eigentumsvorbehalt 
gelieferten Waren zugunsten Dritter ist ohne unsere Zustimmung unzulässig. Eine 
Pfändung durch Dritte muss uns der Besteller unverzüglich zur Anzeige bringen, ebenso 
sind Aussonderungen unserer Ware wegen bevorstehenden Insolvenzbelastungen der 
Ware während Bestehen des Eigentumsvorbehalts unzulässig. Saldoanerkennung 
berührt den Eigentumsvorbehalt nicht, ebenso wenig die Hingabe von Wechsel oder 
Schecks bis zur richtigen und tatsächlichen Einlösung.  
3. Gerät der Besteller in Zahlungsverzug, sind wir nach Mahnung berechtigt, die Heraus-
gabe der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstände zu verlangen. Falls wir von 
unserem Eigentumsvorbehalt Gebrauch machen müssen und die Ware zurücknehmen, 
erfolgt die Gutschrift für die aufgrund des Eigentumsvorbehalts zurückgenommenen 
Waren unter Berücksichtigung einer der Lagerdauer, dem Verschleiß sowie den sonsti-
gen Umständen angemessenen Preisreduktion, mindestens aber zu 30 % des Fakturen-
wertes. 
4. Der Besteller ist berechtigt, Liefergegenstände nur im ordnungsgemäßen Geschäfts-
verkehr weiterzuveräußern. Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises tritt uns der 
Besteller jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsendbetrages sowie 
Sicherungsrechte zahlungshalber ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine 
Abnehmer oder Dritte erwachsen und zwar unabhängig davon, ob der Liefergegenstand 
ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Besteller ist verpflichtet, 
diese Abtretung in seinen Büchern zu vermerken. Wir nehmen die Abtretung hiermit an. 

Im Falle des Zahlungsverzugs des Bestellers sind wir berechtigt, die Wiederkäufer der 
Ware, die uns der Besteller bekannt zu geben hat, von der Abtretung zu verständigen 
und Zahlung an uns zu verlangen. 
5. Die Verarbeitung oder Umbildung von Liefergegenständen durch den Besteller wird 
stets für uns vorgenommen. Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns nicht gehören-
den Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zu den anderen verarbeiteten Gegen-
ständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch die Bearbeitung entstehende Sache gilt 
im Übrigen das Gleiche wie für den unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstand.  
6. Wird der Liefergegenstand mit anderen uns nicht gehörenden Gegenständen untrenn-
bar vermischt oder vermengt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zu den anderen vermischten oder ver-
mengten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung oder Vermengung. Erfolgt die 
Vermischung oder Vermengung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Haupt-
sache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigen-
tum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstehende Allein- oder Miteigentum für 
uns.  
7. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers 
freizugeben, soweit ihr Schätzwert die Höhe der gesicherten Forderungen um mehr als 
20% übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. Der Wert der 
Sicherheiten bemisst sich beim einfachen Eigentumsvorbehalt nach unseren jeweiligen 
Rechnungsbeträgen, bei Forderungsabtretungen nach den Rechnungsbeträgen des 
Bestellers aus der Weiterveräußerung. Befindet sich weiterverarbeitete Ware noch beim 
Besteller, bemisst sich der Wert der Sicherheiten nach unserem Wiedereinsatzpreis. 
Dieser wird dem Besteller schriftlich mitgeteilt. Der Besteller kann ab Zugang dieser 
Mitteilung innerhalb einer Frist von 14 Tagen uns Abnehmer nachweisen, die bereit sind, 
einen höheren Preis als den Wiedereinsatzwert zu bezahlen. Soweit die Zahlung gesi-
chert ist, sind wir verpflichtet, die Sicherheiten insoweit freizugeben.  
8. Bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, bei Beantragung der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens über das Vermögen des Bestellers oder der Abweisung eines solchen 
Antrages erlischt das Recht des Bestellers, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten 
Gegenstände zu veräußern, zu verarbeiten, zu vermischen, zu vermengen, mit anderen 
zu verbinden oder sonst zu verwerten. Der Besteller verpflichtet sich, uns vor Anmeldung 
eines Insolvenzverfahrens zu verständigen, damit wir unter Eigentumsvorbehalt gelieferte 
und in unserem Eigentum stehende Waren übernehmen können. Nach Rücknahme des 
Liefergegenstandes sind wir zu dessen Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf 
die Verbindlichkeiten des Bestellers - abzüglich angemessener Wertungskosten - anzu-
rechnen.  
9. Der Besteller trägt das gesamte Risiko für die Vorbehaltsware, insbesondere für die 
Gefahr des Untergangs, des Verlustes oder der Verschlechterung. Der Besteller ist 
verpflichtet, bis zum Erwerb des vorbehaltlosen Eigentums die Liefergegenstände auf 
seine Kosten gegen Elementarschäden zu versichern. Die Ansprüche des Bestellers 
gegen seine Versicherung gelten für den Schadensfall als an uns bis zur Höhe unserer 
noch bestehenden Forderung abgetreten.  

VIII. Softwarenutzung 

1. Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Besteller ein nicht ausschließ-
liches Recht eingeräumt, die gelieferte Software einschließlich ihrer Dokumentationen zu 
nutzen. Sie wird zur Verwendung auf den dafür bestimmten Liefergegenstand überlas-
sen. Eine Nutzung der Software auf mehr als einem System ist untersagt. 
2. Der Besteller darf die Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang vervielfältigen, 
überarbeiten, übersetzen oder von dem Objectcode in den Quellcode umwandeln. Der 
Besteller verpflichtet sich, Herstellerangaben, insbesondere Copyright-Vermerke nicht zu 
entfernen oder ohne unsere ausdrückliche Zustimmung zu verändern. 
3. Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen einschließlich der 
Kopien bleiben bei uns. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulässig. 

IX. Elektronischer Geschäftsverkehr, Datenschutz 

1. Bestellungen oder sonstige rechtsgestaltende Erklärungen des Bestellers können unter 
Verwendung unserer elektronischen Formulare und per E-Mail gültig abgesandt werden, 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit aber des fehlerfreien Zugangs bei uns. Übermittlungsfehler 
– gleich welcher Ursache – gehen zu Lasten des Bestellers. 
2. Wir behalten uns vor, wegen einer eingetretenen Fehlfunktion unserer Datenverarbei-
tungsanlage unverzüglich durch geeignete Mittel (individuelle Nachricht, Bekanntgabe auf 
unseren Webseiten) die Wirksamkeit einzelner oder zeitlich bestimmter rechtsgeschäftli-
cher Erklärungen zu widerrufen und die nochmalige, gültige Übermittlung derselben 
vorzunehmen oder zu erbitten. 
3. Die mit unseren Geschäftsbeziehungen zusammenhängenden Daten (insbesondere 
Name, Adresse, Telefon- und Telefaxnummern, E-Mail-Adressen, Bestell-, Liefer- und 
Rechnungsanschrift, Bestelldatum, bestellte bzw gelieferte Produkte oder Dienstleistun-
gen, Stückanzahl, Preis, Liefertermine, Zahlungs- und Mahndaten, etc) werden in unserer 
EDV gespeichert und weiterverarbeitet. Der Besteller erklärt dazu sein Einverständnis. 

X. Schlussbestimmungen 

1. Erfüllungsort für beide Teile und für sämtliche beiderseitigen Geschäftsbeziehungen ist 
an unserer Geschäftsanschrift (derzeit Wiener Neudorf). 
2. Als Gerichtsstand für Unternehmer, juristische Personen und öffentlich-rechtliche 
Sondervermögen, für etwaige Wechsel- oder Scheckklagen sowie für alle sich mittelbar 
oder unmittelbar ergebenden Rechtsstreitigkeiten wird die ausschließliche örtliche Zu-
ständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes für Wiener Neustadt vereinbart. Wir sind 
jedoch berechtigt, auch Klage am Sitz des Bestellers oder vor anderen aufgrund in- oder 
ausländischen Rechtes zuständigen Gerichten zu erheben.  
3. Auf die Rechtsbeziehung zum Besteller findet ausschließlich österreichisches Recht 
Anwendung, jedoch unter Ausschluss der Verweisungsnormen des internationalen 
Privatrechtes (zB IPRG, Rom I-VO etc) sowie des UN-Kaufrechtes (Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf - CISG -). 
4. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise rechtsun-
wirksam, ungültig und/oder nichtig sein oder im Laufe ihrer Dauer werden, so wird die 
Gültigkeit der übrigen Bedingungen hiervon nicht berührt. Soweit in den unwirksamen 
Bedingungen ein wirksamer, angemessener Teil enthalten ist, soll dieser aufrecht erhal-
ten bleiben. Die Parteien verpflichten sich schon jetzt, eine Ersatzregelung zu treffen, die 
dem wirtschaftlichen Ergebnis der weggefallenen Bedingung am nächsten kommt. 
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